
COMMISSION EUROPEENNE 
5 novembre 2008 

SECRETARIAT GENERAL Bruxelles, le 

C(2008)6680 
NOTE A L'ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

F E/2008/6315 

NORMALE 

Délai ; MERCREDI 12 NOVEMBRE 2008 - 11H 

Objet : Tribunal de la Fonction Publique (TFP) 
- affaire F-44/05 

Proposition de M. le PRESIDENT, en accord avec M. KALLAS 

Décision proposée : 
- approuver le projet de décision de la Commission relative à la présentation d'un pourvoi contre l'airêt 

du Tribunal de la Fonction Publique (TFP) du 25 septembre 2008, dans l'affaire F-44/05, Guido 
STRACK c/Commission; 

- ne pas publier au JO. 

Commentaire : 
Ce projet vise à présenterun pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt cité. 
Selon le service responsable, ce projet ne comporte pas d'incidences financières sur le budget 
communautaire. 

AYET PUIGARNAU 
Directeur du Greffe 

Cette procédure et ce dossier sont gérés par Efstathia Kl l KlMI (BERL 08/396, tél: 50092). 
Les cabinets sont invités à transmettre toute demande de corrigendum / suspension / prorogation via e-Greffe. 

Copie : Mmes et MM. les directeurs généraux et chefe de service de 
SJ et ADMIN 



BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom [...] 

zur Einlegung eines Rechtsmittels gegen das Urteil 
des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 25. September 2008 

in der Rechtssache F-44/05, Guido STRACK/Kommission 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 

aufgrund der Erwägungen in der diesem Beschluss beigefügten Mitteilung -

BESCHLIESST: 

1. ein Rechtsmittel einzulegen gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst 
vom 25. September 2008 in der Rechtssache F-44/05, Guido STRACK/Kommission, 
und 

2. den Juristischen Dienst mit der Durchführung dieses Beschlusses zu beauftragen. 

Brüssel, den [...] 

Für die Kommission 
[•••] 
Mitglied der Kommission 
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MITTEILUNG AN DIE KOMMISSION 

Beschluss zur Einlegung eines Rechtsmittels gegen das Urteil 
des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 25. September 2008 

in der Rechtssache F-44/05, Guido STRACK/Kommission 

1. Die Kommission wird ersucht, der Einlegung eines Rechtsmittels in dieser 
Rechtssache zuzustimmen, die eine Reihe von Fragen aufwirft, die für die 
Angelegenheiten des Personals von allgemeiner Bedeutung sind. Ein Rechtsmittel 
erscheint hier aussichtsreich, da das Gericht für den öffentlichen Dienst in einigen 
Punkten rechtsfehlerhaft geurteilt haben könnte. 

2. Mit dem vorgenannten Urteil hebt das Gericht eine Entscheidung auf, mit der die 
Bewerbung von Herrn Strack um den Posten eines Referatsleiters des Amts für 
amtliche Veröffentlichungen abgelehnt worden ist, und weist gleichzeitig den Antrag 
auf Aufhebung der Entscheidung zur Ernennung eines anderen Bewerbers auf diesen 
Posten als unzulässig zurück. Zudem verurteilt das Gericht die Kommission zur 
Zahlung von 2 000 EUR Schadenersatz an den Kläger, weil das Auswahlverfahren 
mit einem Formfehler behaftet war (dem Vorauswahlgremium gehörte keine Person 
aus einer anderen Generaldirektion an). 

3. Die Feststellung unter Randnummer 79 des streitigen Urteils, wonach „der Kläger 
ungeachtet seiner Versetzung in den Ruhestand weiterhin ein Interesse daran [hat], 
feststellen zu lassen, dass die Entscheidung, mit der seine Bewerbung um die 
streitige Stelle abgelehnt wurde, rechtswidrig war, um Ersatz für den ihm dadurch 
möglicherweise entstandenen Schaden zu erlangen", erscheint insofern 
rechtsfehlerhaft, als das Gericht unter Randnummer 80 des Urteils den Antrag auf 
Aufhebung der Entscheidung zur Ernennung des ausgewählten Bewerbers auf den 
streitigen Posten als unzulässig zurückweist mit der Begründung, der Kläger habe 
nach seiner Invalidisierung kein persönliches Interesse an der Aufhebung dieser 
Entscheidung gehabt. 

4. Die Würdigung des Gerichts ist aus rechtlicher Sicht aus folgenden Gründen 
angreifbar. 

5. Erstens: Wenn ein Bewerber, der nach einem Auswahlverfahren zur Besetzung einer 
freien Planstelle abgelehnt worden ist, das Ergebnis dieses Verfahrens anfechten 
will, muss er zuallererst die ablehnende Entscheidung anfechten. Er besitzt an der 
Aufhebung der Entscheidung nur dann ein persönliches Interesse, wenn er zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nach wie vor Anspruch auf den streitigen Posten 
erheben kann und ihm von daher die etwaige Aufhebung der 
Ablehnungsentscheidung zugute kommt. Dies ist jedoch unter anderem dann nicht 
gegeben, wenn der Kläger vor Klageerhebung in den Ruhestand versetzt worden ist. 

6. Zweitens: Selbst in einer Situation wie im vorliegenden Fall, wo der Kläger 
zusammen mit seinem Antrag auf Aufhebung der ablehnenden Entscheidung einen 
Antrag auf Schadenersatz gestellt hat, der mit dem Antrag auf Aufhebung der 
Entscheidung in unmittelbarem Zusammenhang steht, sollte es keine Ausnahme von 
der Regel geben, dass ein Antrag auf Aufhebung einer Entscheidung wegen 
fehlenden persönlichen Interesses unzulässig ist, wenn der Kläger vor 
Klageerhebung in den Ruhestand versetzt worden ist. 
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7. Die vorstehende Würdigung des Gerichts unter Randnummer 3 könnte sich zudem in 
der Praxis nachteilig auswirken. Beispielsweise könnten Zweifel bezüglich des 
genauen Umfangs der Pflicht zur Durchführung eines Urteils bestehen, mit dem die 
ablehnende Entscheidung allein wegen eines Formfehlers im Auswahlverfahren 
aufgehoben wird, das Ergebnis dieses Auswahl Verfahrens (d. h. die 
Ernennungsentscheidung) aber bestehen bleibt. 

8. Es sei darauf hingewiesen, dass mit dem hier in Rede stehenden Rechtsmittel nicht 
die Schlussfolgerung des Gerichts angefochten werden soll, wonach der Antrag auf 
Schadenersatz zulässig ist, obwohl diesem Antrag kein Vorverfahren im Sinne der 
Artikel 90 und 91 des Statuts vorausging. Nicht einverstanden ist die Kommission 
jedoch mit den Gründen, aus denen das Gericht den Antrag für zulässig erachtet. Die 
Zulässigkeit des Antrags auf Schadenersatz folgt nach Auffassung des Gerichts aus 
der Zulässigkeit des Antrags auf Aufhebung der ablehnenden Entscheidung. Nach 
Auffassung der Kommission ergibt sich die Zulässigkeit lediglich aus dem inneren 
Zusammenhang beider Anträge, ungeachtet der Unzulässigkeit des Antrags auf 
Aufhebung der Entscheidung. 

9. Der zweite Rechtsmittelgrund betrifft Randnummer 219 des angefochtenen Urteils, 
wo dem Gericht insofern ein Rechtsfehler unterlaufen ist, als es festgestellt hat, dass 
der Kläger tatsächlich einen immateriellen Schaden erlitten habe, da ihm das Recht 
auf eine unter rechtmäßigen Umständen vorgenommene Prüfung seiner Bewerbung 
genommen worden sei. 

10. Dieser Schluss impliziert zwangsläufig, dass die Rechtswidrigkeit einer 
Entscheidung, mit der eine Bewerbung abgelehnt wird, an sich einen immateriellen 
Schaden darstellt. 

11. Eine solche Auslegung verkennt jedoch, dass die außervertragliche Haftung der 
Gemeinschaft zwei Bedingungen voraussetzt, nämlich zum einen die 
Rechtswidrigkeit des den Organen vorgeworfenen Verhaltens und zum anderen das 
tatsächliche Vorliegen des behaupteten Schadens. 

12. Anhand der vorstehenden Ausführungen und in Übereinstimmung mit der 
Generaldirektion ADMIN erscheint es gerechtfertigt, ein Rechtsmittel zur 
Aufhebung des in Rede stehenden Urteils einzulegen. 

13. Die Rechtsmittelfrist läuft am 8. Dezember 2008 ab. 
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